
Einkaufsbedingungen 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
(1) Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Einkaufs-

bedingungen abweichende Bedingungen des Lieferanten erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hät-
ten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch 
dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichen-
der Bedingungen des Lieferanten die Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos annehmen. 

 
(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Lieferanten zwecks Ausführung dieses Vertrages 

getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen. 
 
(3) Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern gemäß § 310 Abs. 4 BGB. 
 
(4) Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle laufenden und künftigen Geschäfte mit dem Liefe-

ranten. 
 
 
§ 2 Bestellung 
 
(1) Bestellungen und deren Änderungen haben nur Gültigkeit, wenn sie von uns schriftlich erteilt oder 

bestätigt werden. Bei Abrufaufträgen sind auch durch Datenfernübertragung vorgenommene Eintei-
lungen gültig. 

 
(2) Der Lieferant hat die Bestellung / Änderung / Datenfernübertragung unverzüglich zu bestätigen. Liegt 

uns innerhalb von 5 Werktagen nach Eingang beim Lieferanten keine ordnungsgemäße Bestätigung 
vor, sind wir berechtigt, die Bestellung zu widerrufen, ohne dass der Lieferant daraus irgendwelche 
Ansprüche herleiten kann. 

 
(3) Der Lieferant darf Unteraufträge nur mit unserer Zustimmung erteilen. 
 
(4) An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigen-

tums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung 
nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind ausschließlich für die Fertigung aufgrund unserer Bestel-
lung zu verwenden. Ungültige Unterlagen sind uns unaufgefordert zurückzugeben bzw. ggf. zu ver-
nichten. Dritten gegenüber sind sie geheimzuhalten; insoweit gilt ergänzend die Regelung von § 11 
(4). 

 
 
§ 3 Lieferung 
 
(1) Die in Bestellungen, Einzelabrufen oder Lieferplänen angegebene Lieferzeit ist bindend. Maßgebend 

ist der Wareneingang bei uns. 
 
(2) Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände ein-

treten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass die vereinbarte Lieferzeit nicht ein-
gehalten werden kann. 

 
(3) Im Falle des Lieferverzuges sind wir berechtigt, pauschalierten Verzugsschaden in Höhe von 1 % 

des Lieferwertes je vollendete Woche zu verlangen, jedoch nicht mehr als 10 %. Weitergehende ge-
setzliche Ansprüche (Rücktritt und Schadensersatz statt der Erfüllung) bleiben vorbehalten. Dem Lie-
feranten steht das Recht zu, uns nachzuweisen, dass infolge des Verzuges gar kein oder ein we-
sentlich niedrigerer Schaden entstanden ist. 

 



(4) Alle durch verspätete Lieferungen oder Leistungen entstehenden Mehrkosten hat der Lieferant zu 
ersetzen. Die Annahme der verspäteten Lieferung oder Leistung enthält keinen Verzicht auf Ersatz-
ansprüche. Uns zusätzlich entstehende und entstandene Kosten gehen zu Lasten des Lieferanten. 

 
(5) Die zu liefernden Waren sind handelsüblich, angemessen und beförderungssicher zu verpacken o-

der auf unser Verlangen nach unseren Anweisungen mit einer besonderen Verpackung zu versehen. 
Der Lieferant hat die Vorschriften des jeweiligen Frachtführers, Spediteurs bzw. Transporteurs zu 
beachten. Für Beschädigungen infolge mangelhafter Verpackung haftet der Lieferant. 

 
 
§ 4 Abnahme 
 
(1) Zu Mehr- oder Minderlieferungen ist der Lieferant nicht berechtigt. Teillieferungen sind grundsätzlich 

unzulässig, es sei denn, wir haben ihnen ausdrücklich zugestimmt. 
 
(2) Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, unverschuldete Betriebsstörungen, Unruhen, behördliche Maßnah-

men und sonstige unabwendbaren Ereignisse berechtigen uns - unbeschadet unsere sonstigen 
Rechte - ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, soweit sie nicht von unerheblicher Dauer 
und eine erhebliche Verringerung unseres Bedarfs zur Folge haben. 

 
(3) Für Masse, Mengen und Qualität sind die bei unserer Wareneingangskontrolle und Qualitätsprüfung 

ermittelten Werte massgebend. 
 
(4)  Bei Verzug des Lieferanten werden wir ihm - sofern kein Fixgeschäft vorliegt - eine angemessene 

Nachfrist setzen, ohne dies mit einer Ablehnungsandrohung verbinden zu müssen. Nach fruchtlosem 
Ablauf der Nachfrist sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung zu verlangen oder � unter Wahrung unserer evtl. Ansprüche auf Ersatz des durch den 
Verzug entstandenen Schadens - auf Erfüllung des Vertrages zu bestehen. Wir haben dem Lieferan-
ten binnen angemessener Frist bekanntzugeben, ob wir auf Erfüllung des Vertrages bestehen wol-
len. Andernfalls erlischt unser Anspruch auf Erfüllung. Haben wir uns für die Erfüllung des Vertrages 
entschieden und wird der Vertrag nicht binnen angemessener Frist erfüllt,  können wir unter Ableh-
nung der Leistung Schadenersatz verlangen. 

 
 
§ 5 Preis, Rechnungsstellung, Zahlung 
 
(1) Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend, vorbehaltlich anderweitiger schriftlicher Ver-

einbarungen. 
 
(2) Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis Lieferung verzollt, frei unserem 

Werk, einschließlich Verpackung ein. Die Rückgabe der Verpackung bedarf besonderer Vereinba-
rung. 

 
(3) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht im Preis enthalten. Sie wird zusätzlich erhoben. 
 
(4) Die Rechnung können wir nur bearbeiten, wenn diese - entsprechend den Vorgaben in unserer Be-

stellung - die dort ausgewiesene Bestell- und Artikelnummer sowie die im Bestellschreiben angege-
benen Bestelldaten enthält.  
Für alle wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entstehenden Folgen ist der Lieferant verant-
wortlich, soweit er nicht nachweist, dass er diese nicht zu vertreten hat. 

 
(5)  Die Zahlung erfolgt mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung nach vertragsgemäßem Wa-

reneingang und Eingang der ordnungsgemäßen und prüfbaren Rechnung innerhalb von 14 Tagen 
abzüglich 3 % Skonto bzw. 30 Tagen netto. 

 
(6)  Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns im gesetzlichen Umfang zu. 
 
 
§ 6 Gefahrenübergang 



 
(1) Die Gefahr geht auf uns über, wenn die Lieferung am Erfüllungsort ordnungsgemäß übergeben und 

abgenommen worden ist. 
 
(2) Die Lieferung hat frei Haus zu erfolgen. 
 
(3) Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen Lieferscheinen und Versandpapieren exakt unsere Bestell- und 

Artikelnummer anzugeben. Unterläßt er dies, sind Verzögerungen in der Bearbeitung nicht von uns 
zu vertreten. 

 
 
§ 7 Mängeluntersuchung, Mängelhaftung 
 
(1) Wir sind verpflichtet, die Ware innerhalb angemessener Frist auf etwaige Qualitäts- und Quantitäts-

abweichungen zu prüfen. Die Rüge ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist von 7 Werktagen, 
gerechnet ab Wareneingang oder bei versteckten Mängeln ab Entdeckung, beim Lieferanten eingeht. 

 
(2) Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns ungekürzt zu. In jedem Fall sind wir berechtigt, vom 

Lieferanten nach unserer Wahl Mängelbeseitigung oder Lieferung einer neuen Sache zu verlangen. 
Das Recht auf Schadensersatz, insbesondere das auf Schadensersatz statt der Leistung, bleibt aus-
drücklich vorbehalten. 

 
(3) Wir sind berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Mängelbeseitigung selbst vorzunehmen, wenn 

Gefahr in Verzug ist oder besondere Eilbedürftigkeit besteht. 
 
(4) Die Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre, gerechnet ab Gefahrenübergang. 
 
 
§ 8 Mängelanspruch, Rückgriff 
 
(1) Die Annahme erfolgt unter Vorbehalt der Untersuchung auf Mängelfreiheit, insbesondere auch auf 

die Richtigkeit, Tauglichkeit und Vollständigkeit. Wir sind berechtigt, den Vertragsgegenstand, soweit 
und sobald dies nach ordnungsgemässem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen; entdeckte 
Mängel werden von uns unverzüglich nach Entdeckung gerügt. Insoweit verzichtet der Lieferant auf 
den Einwand der verspäteten Mängelrüge. 

 
(2) Die gesetzlichen Bestimmungen zu Sach- und Rechtsmängeln finden Anwendung, soweit nicht nach-

folgend etwas anderes geregelt ist. 
 
(3) Das Recht, die Art der Nacherfüllung zu wählen, steht grundsätzlich uns zu. Dem Lieferanten steht 

das Recht zu, die von uns gewählte Art der Nacherfüllung unter den Voraussetzungen des § 439 
Abs. 3 BGB zu verweigern. 

 
(4) Sollte der Lieferant nicht unverzüglich nach unserer Aufforderung zur Mängelbeseitigung mit der Be-

seitigung des Mangels beginnen, so steht uns in dringenden Fällen das Recht zu, insbesondere zur 
Abwehr von akuten Gefahren oder Verminderung größerer Schäden, diese auf Kosten des Lieferan-
ten selbst vorzunehmen oder von dritter Seite vornehmen zu lassen. Sachmängelansprüche verjäh-
ren in 3 Jahren, es sei denn, die Sache ist entsprechend ihrer üblichen Verwendung für ein Bauwerk 
verwendet worden und hat dessen Mängelhaftigkeit verursacht. Die Verjährungsfrist für Sachmän-
gelansprüche beginnt mit der Ablieferung des Vertragsgegenstandes (Gefahrübergang). 

 
(5) Bei Rechtsmängeln stellt uns der Lieferant ausserdem von eventuell bestehenden Ansprüchen Drit-

ter frei. Hinsichtlich der Rechtsmängel gilt eine Verjährungsfrist von 10 Jahren. 
 
(6) Für innerhalb der Verjährungsfrist unserer Mängelansprüche instandgesetzte oder reparierte Teile 

der Lieferung beginnt die Verjährungsfrist zu dem Zeitpunkt neu zu laufen, in dem der Lieferant unse-
re Ansprüche auf Nacherfüllung vollständig erfüllt hat. 

 



(7) Entstehen uns infolge der mangelhaften Lieferung des Vertragsgegenstandes Kosten, insbesondere 
Arbeits-, Material-, Transport-, Wegekosten oder Kosten für eine den üblichen Umfang übersteigende 
Eingangskontrolle, so hat der Lieferant diese Kosten zu tragen. 

 
(8) Nehmen wir von  uns hergestellte und / oder verkaufte Erzeugnisse infolge der Mängelhaftigkeit des 

vom Lieferanten gelieferten Vertragsgegenstandes zurück oder wurde deswegen uns gegenüber der 
Kaufpreis gemindert oder wurden wir in sonstiger Weise deswegen in Anspruch genommen, behal-
ten wir uns den Rückgriff gegenüber dem Lieferanten vor, wobei es für unsere Mängelrechte einer 
sonst erforderlichen Fristsetzung nicht bedarf. 

 
(9) Wir sind berechtigt, vom Lieferanten Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die wir im Verhältnis zu 

unserem Kunden zu tragen hatten, weil dieser gegen uns einen Anspruch auf Ersatz der zum Zweck 
der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Arbeits-, Material-, Transport- oder 
Wegekosten hat. 

 
(10) Ungeachtet der Bestimmung in § 8 (5) Satz 1 tritt die Verjährung in den Fällen der § 8 (4) und (5) 

Satz 2 frühestens 2 Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem wir die von unserem Kunden gegen uns 
gerichteten Ansprüche erfüllt haben, spätestens aber 5 Jahre ab Lieferung durch den Lieferanten. 

 
(11) Zeigt sich innerhalb von 6 Monaten seit Gefahrübergang ein Sachmangel, so wird vermutet, daß 

der Mangel bereits bei Gefahrübergang vorhanden war, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art 
der Sache oder des Mangels unvereinbar. 

 
 
§ 9 Produkthaftung, Freistellung, Haftpflichtversicherungsschutz 
 
(1) Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit von 

Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in seinem 
Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist, und er im Außenverhältnis selbst haftet. 

 
(2) Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im Sinn von § 9 (1) ist der Lieferant auch verpflichtet, 

etwaige Aufwendungen gemäß §§ 683, 670 BGB sowie gemäß §§ 830, 840, 426 BGB zu erstatten, 
die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten Rückrufaktion ergeben. Über 
Inhalt und Umfang der durchzuführenden Rückrufmassnahmen werden wir den Lieferanten � soweit 
möglich und zumutbar � unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Unberührt blei-
ben sonstige gesetzliche Ansprüche. 

 
(3) Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht - Versicherung mit einer angemessenen De-

ckungssumme zu unterhalten. Stehen uns weitergehende Schadensersatzansprüche zu, so bleiben 
diese unberührt. 

 
 
§ 10 Schutzrecht 
 
(1) Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung und durch die Verwen-

dung der von ihm gelieferten Waren weder unmittelbar noch mittelbar gegen in- oder ausländische 
Schutzrechte oder sonstige Rechte, die keinen gesetzlichen Sonderschutz geniessen, verstossen 
wird. 

 
(2) Werden wir von einem Dritten deshalb in Anspruch genommen, so ist der Lieferant verpflichtet, uns 

und unsere Abnehmer auf erstes schriftliches Anfordern von allen sich daraus ergebenden Ansprü-
chen freizustellen. Darüber hinaus haftet der Lieferant für jeden weiteren unmittelbaren oder mittelba-
ren Schaden, der uns aus einer Verletzung solcher Rechte entsteht. 

 
(3) Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus oder im Zu-

sammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen. 
 
(4) Die Verjährungsfrist beträgt zehn Jahre, gerechnet ab Lieferungseingang. 
 



 
§ 11 Eigentumsvorbehalt, Beistellung, Werkzeug, Geheimhaltung 
 
(1) Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, behalten wir uns hieran das Eigentum vor. Verarbeitung 

oder Umbildung durch den Lieferanten werden für uns vorgenommen. Wird unsere Vorbehaltsware 
mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer Sache (Einkaufspreis zuzüglich MwSt) zu den 
anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 

 
(2) Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar 

vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vor-
behaltssache (Einkaufspreis zuzüglich MwSt) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeit-
punkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Lieferanten als 
Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Lieferant uns anteilmäßig Miteigentum ü-
berträgt. Der Lieferant verwahrt das Alleineigentum oder das Miteigentum für uns. 

 
(3) An Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum vor. Der Lieferant ist verpflichtet, die Werkzeuge 

ausschliesslich für die Herstellung der von uns bestellten Waren einzusetzen. Der Lieferant ist ver-
pflichtet, die uns gehörenden Werkzeuge zum Neuwert auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser-, 
Diebstahl- und Vandalismusschäden zu versichern. Gleichzeitig tritt der Lieferant uns schon jetzt alle 
Entschädigungsansprüche aus dieser Versicherung ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an. Der 
Lieferant ist verpflichtet, an unseren Werkzeugen etwa erforderliche Wartungs- und Inspektionsarbei-
ten sowie alle Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten auf eigene Kosten rechtzeitig durchzu-
führen. Etwaige Störfälle hat er uns sofort anzuzeigen. Unterlässt er dies schuldhaft, so bleiben 
Schadensersatzansprüche unberührt. 

 
(4) Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Berechnungen, Zeichnungen, sonstigen 

Unterlagen und Informationen strikt geheimzuhalten. Dritten dürfen sie nur mit unserer ausdrückli-
chen Zustimmung offengelegt werden. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwicklung 
dieses Vertrages. Sie erlischt, wenn und soweit das in den überlassenen Abbildungen, Berechnun-
gen, Zeichnungen und sonstigen Unterlagen enthaltene Fertigungswissen allgemein bekannt gewor-
den ist. 

 
 
§ 12 Muster, Zeichnung, Fertigungsmittel 
 
(1) Alle kaufmännischen und technischen Einzelheiten dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 

Unterlagen aller Art wie Modelle, Muster, Zeichnungen und dergleichen, die wir dem Lieferanten zur 
Verfügung stellen, sind uns, sobald sie zur Ausführung der Bestellung nicht mehr benötigt werden 
oder ungültig geworden sind, ohne Aufforderung kostenlos zurückzusenden bzw. nach Aufforderung 
durch uns unverzüglich zu vernichten. 

 
(2) Erzeugnisse, welche nach von uns entworfenen Unterlagen (wie Modelle, Muster, Zeichnungen und 

dergleichen) nach unseren vertraulichen Angaben oder mit unseren Werkzeugen oder nachgebauten 
Werkzeugen angefertigt sind, dürfen vom Lieferanten weder selbst verwendet noch Dritten angebo-
ten oder geliefert werden. 

 
 
§ 13 Abtretung 
 
Zur Abtretung von Ansprüchen sowie für die Übertragung der Einziehung von Forderungen gegen uns 

auf Dritte bedarf der Lieferant unserer vorherigen Zustimmung. 
 
 
§ 14 Erfüllungsort, Gerichtsstand 
 
Erfüllungsort für alle Lieferungen sowie Leistungen und Gerichtsstand ist für beide Teile Plettenberg. 
Wir sind jedoch auch berechtigt, das für den Sitz des Lieferanten zuständige Gericht anzurufen. 
 



 
§ 15 Wirksamkeitsklausel 
 
Sollten Bestimmungen dieses Vertrages oder eine künftig in ihn aufgenommene Bestimmung ganz oder 

teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durch-
führbarkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages 
nicht berührt werden. 

 
Das gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, daß der Vertrag eine Regelungslücke enthält. Anstelle 

der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine an-
gemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Ver-
tragsparteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt hätten, sofern sie 
bei Abschluss dieses Vertrages oder bei späterer Aufnahme einer Bestimmung den Punkt bedacht 
hätten. 

 
Dies gilt auch, wenn die Unwirksamkeit einer Bestimmung etwa auf einem in dem Vertrage vorgeschrie-

benen Mass der Leistung oder Zeit (Frist oder Termin) beruht. Es soll dann ein dem Gewollten mög-
lichst nahekommendes rechtlich zulässiges Mass der Leistung oder Zeit (Frist oder Termin) als ver-
einbart gelten. 
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